
Sitzung zumindest ein Kurzprotokoll an-
fertigen. Es hilft bei der Vorbereitung
der nächsten Sitzung und spiegelt den
Diskussionsstand im Gremium wider.
Das Protokoll sollte den Betriebsrats-
mitgliedern in der nächsten Sitzung zur
Abstimmung vorgelegt werden.

Zugegebenermaßen ist die Protokoll-
führung keine Aufgabe, um die sich die
Betriebsratsmitglieder reißen. Dennoch
macht es wenig Sinn, auch diese Arbeit
dem Vorsitzenden aufzuladen, der sich
auf die Sitzungsleitung konzentrieren
muss. Es hat sich bewährt, die Proto-
kollführung umlaufend zu vergeben, so-
fern sich kein ständiger Protokollführer
finden lässt.

Tipps für Vorsitzende

Die Sitzungsleitung erfordert nicht nur
aus formalen Gründen Konzentration.
Es gilt außerdem, den inhaltlichen Fa-
den in der Hand zu behalten und de-
struktive Diskussionsstrategien – ge-
rade wenn sich zwei Fraktionen ge-
genüberstehen – zu unterbinden. Die
inhaltliche Auseinandersetzung sollte
so lang wie nötig, aber so kurz wie
möglich geführt werden – und das er-
fordert Sitzungsdisziplin.

Schon bei der Einladung sollte sich
der Vorsitzende die Frage stellen, wie
viele Tagesordnungspunkte in welcher
Reihenfolge bewältigt werden können,
welche Themen aller Voraussicht nach
schnell abgehandelt und welche eher
strittig sind. Was muss beispielsweise
aus Fristgründen an diesem Tag unbe-
dingt auf die Tagesordnung und welche
Punkte können auf eine spätere Sitzung
verschoben werden, damit für die wich-
tigen (strittigen) Themen zeitlicher
Spielraum bleibt? Dabei ist ein zu eng
bemessenes Zeitfenster eher hinderlich.
Denn es blockiert die Diskussion und
verleitet dazu, direkt im Anschluss an
die Sitzung Termine zu verabreden, die
einen zusätzlichen Zeitdruck erzeugen.

Um sich ein Bild von der Stimmungs-
lage bei einzelnen Betriebsratsmitglie-
dern bzw. Fraktionen zu machen, ist es
für den Vorsitzenden von Vorteil, im

Vorfeld der Sitzung Vier-Augen-
Gespräche zu führen. Auf diese Weise
lässt sich der Zeitaufwand besser ein-
schätzen und die strittigen Diskussi-
onspunkte strategisch gut vorbereiten.
Für den Zusammenhalt des Gremiums
und die Akzeptanz des Vorsitzenden
ist es wichtig, auch die Argumente
gegnerischer Fraktionen anzuhören
und in die Entscheidungsfindung ein-
zubeziehen. Nur so kann eine lähmen-
de Grabenbildung verhindert und die
Funktionstüchtigkeit des Gremiums
bewahrt werden.

In der Sitzung sollte jeder zu Wort
kommen, ohne dass die Redebeiträge
zeitlich ausufern. Der Vorsitzende ist
gut beraten, sich zunächst auf die Rol-
le des Sitzungsleiters zu konzentrieren
und seine persönliche Haltung nicht in
den Vordergrund zu stellen. Hilfreich
sind außerdem „Spielregeln“ im Um-
gang miteinander, die sich das Gremi-
um selbst geben sollte. Dadurch lässt
sich die Sitzungsdisziplin leichter auf-
rechterhalten und Zurechtweisungen
erscheinen nicht als willkürliche Rüge.

Im Anschluss an die Betriebsratssit-
zung geht es an die Umsetzung der ge-
fassten Beschlüsse. Weil aber der Satz
gilt: „Nach der Sitzung ist vor der Sit-
zung“, sollte der Vorsitzende in einer
Wiedervorlagemappe alle offenen Fra-
gen und Probleme sammeln, die noch
behandelt werden müssen. Auf diese
Weise erspart man sich ein langwieri-
ges Überlegen und Suchen bei der Vor-
bereitung der nächsten Sitzung.

Resümee

Der Betriebsrat hat den gesetzlichen
Auftrag, auf die Einhaltung der zum
Nutzen und zum Schutz der Arbeitneh-
mer bestehenden Gesetze und Verord-
nungen zu achten. Das setzt voraus,
dass sich der Betriebsrat selbst an die
Gesetze hält, will er sich nicht bei den
Beschäftigten und dem Arbeitgeber
unglaubwürdig machen. Vor allem aber
für die Unanfechtbarkeit der Betriebs-
ratsbeschlüsse ist die Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben zwingend erfor-
derlich. Nutzen Sie die genannten
praktischen Tipps, um sich diese an-
spruchsvolle Arbeit zu erleichtern. For-
dern und fördern Sie darüber hinaus
das Engagement aller Betriebsratsmit-
glieder für die Entwicklung und Umset-
zung gemeinsamer Ziele. Sie erreichen
damit eine größere Identifikation des
Einzelnen mit den gefassten Beschlüs-
sen – und mit seinem Ehrenamt.nn

Der Arbeitskreis Gesundheit ist
nicht mit dem Arbeitsschutzaus-
schuss nach § 11 ASiG (Arbeitssi-

cherheitsgesetz) zu verwechseln. Die
Akteure des Arbeitskreises Gesundheit
setzen sich in der Regel aus einem Mit-
glied des Betriebsrats, einem Mitglied
der Geschäftsführung, jeweils einem
Mitarbeiter aus der Personalentwicklung
und aus dem Qualitätsmanagement so-
wie dem Betriebsarzt und der Fachkraft
für Arbeitssicherheit zusammen.

Größe und personelle Besetzung des
Arbeitskreises Gesundheit hängen von
den konkreten betrieblichen Bedingun-
gen (z.B. Betriebsgröße) ab. Er sollte
nicht zu groß angelegt werden, damit
seine Arbeitsfähigkeit garantiert ist. Ex-
terne Fachleute und Berater sollten bei
Bedarf hinzugezogen werden. Synergi-
en mit bestehenden betrieblichen Gre-
mien und Strukturen des Arbeits-
schutzes sollte der Arbeitskreis Ge-
sundheit nutzen.

Aufgaben des Arbeitskreises

Der Arbeitskreis Gesundheit ist ein 
betriebliches Gremium, das alle Ent-
scheidungen hinsichtlich des Gesund-
heitsmanagements im Betrieb trifft. Er
gestaltet als Lenkungsausschuss das
betriebliche Gesundheitsmanagement.

Das BGM wird regelmäßig zunächst in
Form eines Projekts in den Betrieb ein-
geführt. Der Arbeitskreis Gesundheit
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legt zu Beginn unter anderem die Orga-
nisation und die Phasen des Projekts
fest, verständigt sich auf Ziele sowie
Aufgaben und entwickelt ein Grob-Kon-
zept zum BGM. Ganz wichtig ist es, im
Arbeitskreis Gesundheit ein gemeinsa-
mes Gesundheitsverständnis zu ent-
wickeln. Hierfür eignet sich ein so ge-
nannter Start-up-Workshop, moderiert
von Experten der Krankenkassen, die
langjährige Erfahrung mit Prozessen
des betrieblichen Gesundheitsschutz-
managements haben sollten.

Nicht zu lange analysieren, 
sondern handeln

Betriebsräte sollten darauf drängen,
sich nicht zu lange mit der Entwicklung
großartiger Konzepte aufzuhalten.
Wichtiger ist es, schnell mit einem kon-
kreten Teilprojekt zu starten, hierfür 
beteiligungsorientierte Instrumente ein-
zusetzen (z.B. Einrichtung eines Ge-
sundheitszirkels) und möglichst konti-
nuierlich sowie transparent über die Ak-
tivität des Arbeitskreises Gesundheit im
Betrieb zu berichten.

Beschäftigte informieren 
und beteiligen

Der Arbeitskreis Gesundheit ist verant-
wortlich für die interne Öffentlichkeits-
arbeit, damit die Beschäftigten umfas-
send für die Ziele des BGM sensibilisiert
werden können. Daher ist es besonders
wichtig, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, wie die Beschäftigten informiert
und beteiligt werden können und wie
der Arbeitskreis sich als unabhängige
sowie sachkompetente betriebliche Ein-
richtung darstellen kann. Alle Mitglieder
des Arbeitskreises Gesundheit sollten
sich deshalb auf einer Betriebsver-
sammlung vorstellen. Sinnvoll ist es fer-
ner, in einem regelmäßig erscheinenden

Infobrief über die Aktivitäten des Ar-
beitskreises zu berichten.

Im Sinne eines kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses sollte die Arbeit
des Arbeitskreises Gesundheit langfris-
tig angelegt sein, damit das Thema „Ge-
sundheit im Betrieb“ als Unterneh-
mensziel nachhaltig verwirklicht wer-
den kann. Oberstes Ziel kann es – auch
aus Betriebsratssicht – nur sein, das
Projekt BGM in den Betrieb auf Dauer
zu integrieren und daraus eine ständige
Organisationsform zu machen. Dies er-
fordert bisweilen viel Geduld bei allen
Beteiligten sowie ausreichende Perso-
nal- und Sachmittel.

Organisation und Ausstattung

Die Erfahrung zeigt, dass der Arbeits-
kreis Gesundheit externe Kontakte (z.B.
Krankenkassen, Berufsgenossenschaf-
ten, Gewerkschaften) benötigt. In grö-
ßeren Unternehmen wird die Vorberei-
tung der Sitzungen und die Steuerung
des Prozesses einen „Kümmerer“ bzw.
„Gesundheitsbeauftragten“ erforderlich
machen. Diese Person sollte möglichst
langfristig mit der Leitung bzw. Koordi-
nation des Arbeitskreises betraut wer-
den. Zusätzlich sollte festgelegt wer-
den, welche Entscheidungsbefugnisse
der Arbeitskreis haben soll.

Weiterhin sollte der Arbeitskreis ein
Budget erhalten und über die Verwen-
dung der Mittel selbständig entschei-
den dürfen. Die Erfahrung zeigt, dass es
ohne eigene Finanzmittel und ohne
Schulung, Qualifizierung sowie externe
Beratung nicht geht.

Bezüglich der Arbeitsorganisation
stellen sich Fragen, die möglichst früh-
zeitig entschieden werden müssen. Soll
etwa bei jeder Streitfrage ein Konsens
gefunden werden oder reicht ein Mehr-
heitsbeschluss? Der Arbeitskreis Ge-
sundheit sollte sich eine Geschäftsord-

nung geben und eine hohe Professiona-
lität anstreben. Wie oft soll er tagen? Es
bietet sich an, vorab den Tagungsturnus
festzulegen und die Termine langfristig
zu planen. Die Sitzungen müssen regel-
mäßig in der Arbeitszeit durchgeführt
werden. Sind Mitglieder des Arbeits-
kreises an der Teilnahme verhindert, ha-
ben Vertreter zu erscheinen.

Der Arbeitskreis Gesundheit sollte
nicht als ein Entscheidungsgremium
konzipiert, sondern lediglich mit Vor-
schlagsrechten versehen werden. Die
Entscheidung hinsichtlich Kosten, Um-
setzung und Prioritäten hat die Ge-
schäftsführung zu treffen, wobei sie die
Rechte des Betriebsrats zu beachten
hat.

Tipps für Betriebsräte

Der Betriebsrat sollte zur Unterstützung
des BGM-Prozesses den Abschluss ei-
ner Rahmenbetriebsvereinbarung an-
streben. In der Regel wird dies eine frei-
willige Vereinbarung sein. In ihr sind un-
ter anderem Grundsätze, Ziele und
Strukturen des BGM, Vorgehensweisen,
Mitglieder und Aufgaben des Arbeits-
kreises Gesundheit, die Einrichtung von
Gesundheitszirkeln sowie die Gewähr-
leistung des Datenschutzes zu regeln.

Fazit

Ganzheitliches Arbeits- und Gesund-
heitsschutzmanagement im Betrieb, so
zeigt die Erfahrung, braucht Struktu-
ren, Ressourcen und natürlich auch
Motivation und Engagement. Nicht zu-
letzt Betriebsräte haben es dank ihrer
Beteiligungsrechte in der Hand, das
Thema „Gesundheit im Betrieb“ voran-
zubringen und „Gute Arbeit“ nachhaltig
zu verwirklichen. Der Arbeitskreis Ge-
sundheit ist hierbei ein wichtiges In-
strument.nn
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Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) braucht betriebliche Förderer sowie funktionierende
Strukturen. Dazu gehört zumindest in mittleren und größeren Unternehmen die Einrichtung eines „Arbeits-
kreises Gesundheit“, in dem alle wesentlichen Aktivitäten zum Gesundheitsmanagement koordiniert 
werden. Dr. Eberhard Kiesche informiert, wie der Betriebsrat diesen Arbeitskreis als Projektlenkungsaus-
schuss nutzen kann, um den Gesundheitsschutz langfristig im Interesse der Beschäftigten voranzubringen.

Eine wichtige Schaltstelle
Der Arbeitskreis Gesundheit


